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ZB 1 Vermögensschäden 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich in teilweiser Abänderung von Art. 7.11 AVB auch auf 

die Versicherung von Vermögensschäden. 

 Als Vermögensschäden gelten in Geld messbare Schäden, die weder auf einen Personen-

schaden noch auf einen dem Geschädigten zugefügten Sachschaden zurückzuführen sind. 

Der Versicherungsschutz ist im Rahmen der übrigen Vertragsbestimmungen auf Vermögens-

schäden beschränkt, die durch ein unvorhergesehenes, nicht zum normalen oder geplanten 

Bauvorgang gehörendes Ereignis verursacht werden. 

 In Ergänzung von Art. 7 AVB erstreckt sich der Versicherungsschutz für Vermögensschäden 

nicht auf Ansprüche 

• aus der Nichteinhaltung von Fristen im Abschluss von Arbeiten; 

• aus Entschädigungen mit Strafcharakter; 

• wegen Immissionen (Lärm, Erschütterungen, Staub, Schmutzwasser, Gerüche usw.) in-

soweit als es sich nicht um die Abwehr unbegründeter Ansprüche handelt; 

• aus Schäden im Zusammenhang mit Umweltbeeinträchtigungen gemäss Art. 6 AVB; 

• des Bauherrn, anderer am Bau Beteiligter und von Lieferanten. 

 

 Die Leistungen der Gesellschaft für Vermögensschäden sind im Rahmen der für alle während 

der gesamten Vertragsdauer verursachten Personen- und Sachschäden sowie Schadenver-

hütungskosten zusammen festgelegten und in der Police vereinbarten Betrag beschränkt. 
 

 

ZB 2 Planungs-, Bauleitungs-, Bauausführungs-, Montage- oder Bauarbeiten des Bauherren 

 Mitversichert ist in Abänderung von Art. 7.8. AVB die Haftpflicht für Schäden, die zurückzufüh-

ren sind auf Planungs-, Bauleitungs-, Bauführungs-, Montage- oder Bauarbeiten, welche der 

Bauherr ganz oder teilweise selbst ausgeführt hat. 


